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Vereinsmitgliedern mit warmen Worten eine recht ausgiebige Beteiligung
und baldige Anmeldung bei den kantonalen Ausstellungs-Koinmissären.

Unterdessen war es 2 Uhr geworden. Der Präsident schloß die

Verhandlungen, mit dem Ausdruck des Dankes an die verschiedenen Re-

fcrentcn und besonders au Hru. Prof. Dr. Gmür.
Man begab sich sodann zum gemeinsamen Mittagessen.
Nach demselben kam auch die Geselligkeit zu ihrem Rechte. Nur eine

kleine Zahl der Teilnehmer an der Versammlung benutzte die kurz vor
und nach 3 Uhr abfahrenden Züge zur Heimreise. Die meisten begaben
sich noch zu einem Glase „Münchner" in den „Aarehof", wo bei regem
Gedankenaustausch und frohem Liede im Fluge die Stunden entschwanden,
bis zwischen K und 7 Uhr ein Kvntigent nach dem anderen das freundliche
Ölten verließ. — Gewiß aber haben von dieser Zusammenkunft, so kurz

auch ihre Dauer, alle die besten Eindrücke mit heimgenvmmen, denn die

Versammlung war in jeder Hinsicht eine gelungene, die, nicht minder als

durch das Ergebnis der Beratung, durch den von Anfang bis zum
Schluß herrschenden wirklich kameradschaftlichen Ton in hohem Maße
befriedigte. F a n k h a u s e r.

Mitteilungen.
Tas Arvenbeftättdchcn auf dem Gottschalkenbevg (Kt. Zug).

Man weiß zwar allgemein, daß die Arve ein sehr langsames Wachs-
tum besitzt, doch sind über ihre diesfälligen Leistungen wenig Zahlen be-

' kamst geworden. Es ist auch kaum auf eine baldige Ausfüllung dieser
Lücke zu zählen, da die Arve selten in reinem und nie in geschlossenem

Bestand auftritt. Einige Angaben über das an der Spitze dieses Heftes
abgebildete Arvcuwäldchcu dürften daher immerhin für Manchen Interesse
bieten, um so mehr als es uns gleichzeitig einigermaßen über das spätere

Verhalten von Pflanzbeständen dieser Holzart orientiert.
Der Gottschalkenbcrg liegt bekanntlich an dem Höhenzug,

welcher sich vom westlichen Ende des Ägcrisees in vstnvrdöstlicher Richtung
bis an die Sihl erstreckt. Der höchste Punkt des Kammes, die Hohe
Rhone, erhebt sich 1W2 in., der Gottschalkcnberg etwa 2 km. weiter West-

lich davon bis 1180 in. ü. M. Auf dem hier ziemlich breiten Rücken

dehnt sich in anmutiger Abwechslung von Wald und offenem Land das

ca. 70 im. große Berggut aus und auf diesem steht am südlichen Rand
des Plateaus in unvergleichlich schöner und aussichtsreicher Lage das

komfortable, 1897 zum Teil neu erbaute Kurhaus,^ welches für 100 Gäste

* Diese Notiz war eben gesetzt, als die Tagesblätter die Ungliicksbotschaft brachten,
es sei das Kurhaus Gottschalkenbcrg, seil Ende Januar d. I. Hrn. A. Bachmann in
Stäfa gehörend, in der Nacht vom 3./1. März ein Raub der Flammen geworden.
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Raum bietet und durch diese den Ruf des Gottschalkcuberges weit über
die Grenzen des Kautvns Zug, ja der Schweiz hinausgetragen hat.

Der bisherige Besitzer des Kurhauses und Gutes, Herr Geßner-

Heußer in Wädensweil, hat in den letzten Halbdutzend Jahren das Wald-
areal durch Aufforstung von zirka 15 Im. einstigen Weidelandes er-
weitert. Aber auch von seinen Vorgängern wurde in dieser Hinsicht
manches geleistet, so namentlich von Jakob Staub, dem die Besitzung

von 1867—1877 gehörte und der als Begründer des Kurortes zu bc-

trachten ist. Derselbe hat gleich in den ersten Jahren nach Ankauf der

Liegenschaft das in Frage stehende Arvenbeständchen angelegt. Es be-

findet sich etwa 56t) m. nordöstlich vom Kurhaus in sanft nach dieser

Richtung abdachender, ziemlich exponierter Lage, 1120 m. ü.M. und be-

sitzt eine Ausdehnung von nur 4 Aren. Der Boden, ein fruchtbarer
sandiger Lehm, ruht auf unterer Süßwassermvlasse und ist mit einer
mehrere Centimeter hohen Schicht Nadelstrcue bedeckt.

Das Beständchen ist durch Pflanzung begründet worden, in ziemlich

engem Quadratverband von ca. 1,16 m. Pflanzenabstand im obern Teil
und von 1,60 m. im untern. Im Mittel mag der Standraum per Pflanze
2 betragen haben, was somit einer Pflanzenzahl von 260 Stück

entsprechen würde. Gegenwärtig sind noch 114 Stämme vorhanden. Sie
verteilen sich auf die einzelnen Stärkestufen und besitzen eine annähernde
Höhe und Schaftmaße wie folgt:

ni-Turchmesscr Stamm-Zahl Scheitel-Höhe Kubikinhalt ohne Äste

0M. m. per Stamm Total

7 2 6 0,01 0,02
8 4 6 0,02 0,08
9 1 7 0,02 0,02

10 6 7 0,03 0,18
11 15 7 0,04 0,60
12 13 7 0,05 0,65
13 6 8 0,06 0,36
14 8 8 0,07 0,56
15 4 8 0,08 0,32
16 14 8 0,09 1,26
17 10 9 0,11 1,10
18 2 9 0,12 0,24
19 7 9 0,13 0,91
20 3 9 0,15 0,45
21 3 10 0,18 0,54
22 3 10 0,20 0,60
23 2 10 0,22 0,44
24 5 10 0,24 1,20
25 4 10 0,26 1,04
26 2 11 0,30 0,60

114 11,17
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Die Kubikinhalte Per Stamm wurden nach den Angaben der bayer-
ischen Maßentafeln für 60—90jährige Kiefern eingetragen. In Wirklich-
keit mögen die Form,zahlen junger Arven unbedeutend kleiner sein, wes-
halb bei Bestimmung der mittlern Baumhöhen eine Abrundung nach

unten erfolgte. Trotzdem ergibt sich ein Holzvorrat (ohne Astholz) von
rund 280 per im.

Da frische Stöcke fehlten, so mußte die Altersermittlung nach ein-

gezogenen Erkundigungen stattfinden. Es ergab sich dabei, unter Berück-

sichtigung, daß Arvenpflänzlinge meist 6—7jährig zur Verwendung ge-

langen, ein Alter von 40 Jahren.
Der Durchschnittszuwachs per Im. berechnet sich somit zu 7 u^.
Diese überraschende große Zuwachsleistung erklärt sich teilweise

daraus, daß das Bestäudchen die Form eines nur 10—14 m. breiten
Streifens besitzt und mit seiner 33 i». langen Südseite an erst in letzter

Zeit aufgeforstetes Weideland grenzt. Es haben sich denn auch hier die

in vollem Lichtgenuß stehenden Randbäume nach Stärke und Höhe in
augenfälliger Weise beßer entwickelt als die übrigen Stämme. Aber selbst

wenn man diesem Umstand mit einem Abzug von 25°/o Rechnung trägt,
so ergibt sich mit 5"Z per Im. immer noch ein über Erwarten großer
Durchschnittszuwachs.

Das Bestäudchen scheint bis dahin noch nie durchforstet wordeu zu
sein. Es ist so gedrängt geschlossen, daß in seinem Schatten nicht einmal
Moose gedeihen. Im Bestandesinnern kommen viele eingeklemmte, zum
Teil sogar ganz unterdrückte Kronen vor. Besonders fällt auf, daß

selbst vollständig abgestorbene und dürre Zweige noch sehr lange am
Stamme sitzen bleiben, obwohl ihre Stärke selten mehr als 2 ein. erreicht.
Die Schaftreinigung hat trotz des gedrängten Standes kaum auf Manns-
höhe stattgefunden und wahrscheinlich auch so weit nur dank der Mit-
Wirkung der Kurgäste, die sich häufig hier crgehn. Funkhäuser.

Hängetanne.
Bekanntlich kommt bei der Tanne die Form mit kürzer oder länger

herabhängenden Ästen, die sog. Hänge- oder Trauertanne (à'c-8 xeetinà
xsnäula Hort.) selten vor. Man kennt derartige Exemplare in Ost-

friesland, im Oberförstereibezirk Friedeberg bei Wittmund und im Böhmer-
Wald.

Eine solche Hängetanne steht im bernischen Grvßaffoltern-Staats-
Wald, Forstkreis Aarberg, und ist s. Z. von Herrn Pulfer, damals Ad-

junkt der kantonalen Forstdirektion photographiert worden.

Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen. ItW.



Wie da? nebenstehende Bild zeigt, stockt die Tanne in einein nn-
regelmäßigen, gut geschlossenen 25 —30jährigen Wcißtnnnenbestand, Sie
war von ihrer Nachbarin, aus einer Vvrwuchsgruppe, etwas beherrsch:,
konnte sich jedoch, weil an einen? Wegrande wachsend, dennoch gut ent-
wickeln.

Dem Beobachter
fällt im Vergleich mit
den gerade und Haupt-
sächlich kräftig beastc-
ten Nebenstämmen, so-

fort die schwache und

hängende Beastung des

vorgeführten Exem-
plars ans. Zwischen
den Astquirlen biegt
sich das 4 — 5 Meter
lange und 8 Eenti-
meter starke Stännn-
chen in manigfachcn
Bogen und Windungen
aus. Die Nadeln sind

kurz und eng gestellt.
Die typische Hänge-

form der Weißtanne
sollte wohl kürzere
Beastung ausweisen.

Immerhin möge das
Bild den einen oder
änderet? Leser der Zeit-
schrift veranlassen, das

Vorhandensein ahn-
licher Exemplare be-

kannt zu geben, da

gegenwärtig solchen
Hm.gàm- P-,à Puls»' NàmchtNâ unserer

Holzarten mit besonderem Interesse nachgeforscht wird. ^

^ -

Internat, land- und forstwirtschaftlicher Kongreß in Rom.
Die Eröffnung dieses Kongresses ist auf deu 13. kommenden Aprils

angesetzt. Die Sitzungen werden 4 Tage dauern, worauf sich LOtcigigc
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Exkursionen nach dem trocken gelegten Scebccken von Fucino, nach Cc-

rignola (Rebgelände), in die Umgegend von Neapel, Palermo, Marsala,
nach Florenz, Bologna und in die Provinz Ferrara, und endlich nach

Mailand und Umgebung anschließen. Kongreß-Mitglieder genießen ans
den italienischen Bahnen und Dampfschiffen die Vergünstigung, zu halben
Taxen reisen zu können. Ein gedruckter Reiseführer und die Veröffent-
lichungen des Kongresses in italienischer oder französischer Sprache wer-
den ihnen unentgeltlich zugestellt.

Jeder Kongreß-Teilnehmer hat einen Beitrag von Fr. W zu leisten,

welcher an das Generalsckretariat des Kongresses, Via Poli 53, Rom,
einzusenden ist, unter gleichzeitiger Angabe der Sektion, bei welcher man
sich zu beteiligen wünscht. Im ganzen sind 1l) solcher Sektionen vorgc-
sehen, von denen sich die 8. mit Forstwesen befaßt.

Die Revus àe« Unu.x et Roià weiß zu melden, daß u. a. folgende
forstliche Themata zur Behandlung gelangen sollen:

Forstliche Gesetzgebung: Herr Dr. Frola, Turin.
Forstlicher Unterricht: Hr. Staatsrat Daubrse, Paris.
Aufforstungen und Verbaue im Gebirge: Hr. Forst-Administrateur

Bert, Paris.
Die Gletscherbäche: Hr. Forstinspektor Küß (Frankreich).
Einfluß der Bestockung auf das Regime der Gewässer und auf das

Klima: Hr. Forstinspektor Lafossc (Frankreich).
Internationale forstliche Gesetzgebung: Hr. Forstinspektivns-Adjunkt

Madelin, Paris.
Die. Kastanie als Waldbaum : Hr. Peru n a, Professor an der ital.

Forstschule zu Vallombrosa.
Die Verwendung einheimischer und fremdländischer Holzarten zur

Aufforstung verschiedener Boden: Hr. Forstinspcktions-Adjunkt Pards,
Senlis (Frankreich).

Die Cellulose-Fabrikation: Hr. Prof. Jvlyet, Nancy.
Die mineralischen Dünger in der Forstwirtschaft: Hr. Prof. Henry,

Nancy, :c.

Sowohl die Exkursionen, als die Vortrüge stellen des Genußreichen
und Interessanten so viel in Aussicht, daß sicher auch aus der Schweiz
Mancher diese einzige Gelegenheit zu einer Reise nach Italien gerne
benüken wird. ^

Ein eigentümlicher Auswuchs an einer Buche.

Herr Kreisforstinspektor H. Bad oux in Montreux schickt uns die Photo-
graphie eines eigentümlichen, am Fuß einer Buche durch Rindenwuche-

rung entstandenen Gebildes. Da dasselbe nach den von Hrn. Badoux



— 88 —

maßgebenden Orts eingeholten Erkundigungen als große Seltenheit be-

trachtet werden muß und für manchen Leser Interesse bieten dürfte, so

bringen wir diesen Rindenauswuchs hier zur Darstellung und fügen einige
dem Andienenden Bericht entnommene Angaben bei.

„Der betreffende Baum ist an einem steilen Westhange im Walde „La
Tete de Massillon" der Gemeinde Les Planchcs-Montreux, 950 m, ü, M,
erwachsen. In Brusthöhe 45 ein. stark, muß der Stamm vor Zeiten 1,5 m.

über dem Boden entgipfelt worden sein und teilt sich nun von hier an
in drei Arme von 10—16 ein. Durchmesser.

Niildeiiaiiöwuchs an einer Bliche.

Der Auswuchs ist am Wurzelknoten aus der hangabwärts geeichte-
ten Seite entstanden: seine Gestalt erinnert einigermassen an eine Blume
mit sechs Kronenblättern, von denen sich die drei untern stärker ent-
wickelten, als die übrigen, wahrend der Stempel aus zwei am Grunde
und an der Spitze verwachsenen Teilen besteht, die Staubgefäße aber

fehlen. Sogar die Kelchblätter finden sich durch kleinere Rindenplatten
angedeutet. In der Längsrichtung (im Sinne der Stammaxe) mißt diese

sonderbare Blume 14, in der Querrichtung 20 via. Sie ist von hell-
brauner Farbe und trägt auf den einzelnen Teilen ziemlich regelmäßig
dunklere Querlinien, welche Jahresschichten entsprechen dürften.

Der ganze Auswuchs besteht ausschließlich aus Rindcnsubstanz, besonders
Kork, und bestick infolge der zahlreichen Sclerenchymzellen ziemlich Saft.
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Und nun die Ursache dieser eigentümlichen Erscheinung? Der Quer-

schnitt durch den Wurzelknvtcn läßt erkennen, daß an der betr. Stelle
zwei getrennte Wurzeln sich berührten. Dieselben übten auf die dazwi-
scheu befindliche Rinde einen um sv stärkern Druck aus, als in diesem

Mamcnte das Wachstum sehr lebhaft war. Wenn nun damals der Stamm,
wie erwähnt, geköpft wurde, sv hat vielleicht das gestörte Gleichgewicht
zwischen Blatt- und Wurzelwcrk die Entstehung dieses Auswuchses zur
Folge gehabt.

Wenn mir jemand eine näher liegende und bessere Erklärung geben

könnte, sv würde er mich zu Dank verpflichten."

Nnterkunftshtttte für Holzhauer.
Da wv klimatische, lvkale und Waldverhältnissr es gebieten, findet

im Neuenburger Jura die Svmmerfällung statt, Für größere Schläge
werden italienische Holzhauer, meist Piemvntesen, eingestellt, da die hiesi-

gen Arbeitskräfte zu der Feit fehlen. Die „braunen Söhne des Südens"
bauen sehr oft selber ihre Wvhnstätte, mitten auf dem Arbeitsplatz, was
ihnen längere Gänge erspart, mit denen unsere einheimischen Arbeiter sv

viel Zeit verlieren.
Das nebenstehende Bild zeigt uns eine solche Hütte etwas besserer

Art, da sie für eine Dauer vvu ü bis ö Jahren berechnet ist. Sie bietet
den sechs Insassen Raum sowohl für die Lagerstätte, als für Küche und

„Wohnstube".
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Die Wände sind aus Stangcnrundhvlz zusammengesetzt und mit Erde
und Moos gedichtet. Das Dach besteht aus rohen 15 »an.-Brettern -, dar-
über eine Schicht Erde und Moos, welche mit Rindenplatten wasserdicht
bedeckt ist. Eine Türe ans denselben Laden, mit Vorlegeschloß verschließ-
bar, sowie je ein Fenster mit Holzgitter in der Vorder- und Rückwand

vervollständigen den Ban. Ein Graben rings um die Hütte svrgt für
Abzug des Regenwassers. Davor zwei Bänke zur Sonntagsruhe. So-
viel mit Bezug auf das Äußere.

Das Innere besteht aus zwei Abteilungen. Den Hinteren Teil nimmt
die Lagerstätte ein, eine die ganze Breite der Hütte beanspruchende Pritsche,
welche zirka 80 em. über dem Boden auf Pfählen ruht und ans soliden
Brettern hergestellt ist. Heu oder Stroh und Lagerdeckcn genügen den

Leuten den Sommer über zum liegen. Unter der Pritsche findet sich

reichlich Raum für Gepäck, Vorräte, Werkgeschirr, Brennholz u.
Vorn in einer Ecke ist der offene Herd aus rohen Steinen gebaut,

und über ihm hängt an einer Kette der Kochkessel. Ringsherum stehen

Sitzbänke, sowie ein paar ein- und dreibcinige Schemel. Die andere Ecke

füllt eine verschließbare Kiste aus, welche gleichzeitig als Tisch und Geld-
schrank dient. Der Rauch wird durch ein aus Rinde hergestelltes, mit
Rauchfang versehenes Kamin abgeleitet. Das Tageslicht erhält Zutritt
ins Innere hauptsächlich durch die offene Tür, und deS Nachts wird die

Hütte durch das Herdfeuer beleuchtet.
Bei schönem und warmem Wetter wird, um den lästigen Rauch und

die Hitze zu vermeiden, im Freien abgekocht.

Der Bau der Hütte erforderte 9 Arbeitstage n Fr. 4, also Fr. 80 -,

dazu zwei Trämmel Bretter von zirka Fr. 40 und ein Los Stangen
zu zirka Fr. 80, Summa Fr. 100. Die Rinde wird von den zur Fällung
bestimmten Bäumen gewonnen.

Für den Sommer und den Herbst sind solche Hütten recht zweckcnt-

sprechend und verhindern, indem sie den Arbeitern ein eigenes Heim ver-
schaffen, manche Ausschweifung im Wirtshaus und anderswo.

A. Pillichody.

Vollziehnngsverordnung znm Bnndesgeseffe betreffend Sie
eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizci von:

ll. Oktober litttZ.
(Vom 13. März 1903.)

Der schweizerische Bundesrat, in Vollziehung des Artikels 50 des

Bundesgesetzes betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forst-
Polizei vom 11. Oktober 1902, auf den Antrag seines Departements des

Innern, beschließt:
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Art. t. Dir Kantone werden gemäß Art. 2 des Gesetzes aus-
scheiden:

«) die öffentlichen Waldungen, d. h. die Staats-, Gemeinde- und Kor-
porationswaldungen, sowie solche Waldungen, welche von einer

öffentlichen Behörde verwaltet werden;
dh die Privatwaldungen mit Einschluß der Gemeinschaftswaldungen.

Art. 2. Die Kantone werden ferner die Waldungen in Schutz- und

Nichtschntzwaldnngen ausscheiden (Art. Z und 4 des Gesetzes). Die im
eidgenössischen Forstgebiet bereits stattgcfundenc Ausscheidung bleibt in
Kraft, jedoch können Änderungen derselben vorgenommen werden.

Art. ll. Die Waldansscheidungen sowohl nach Art. 2 als nach Art.
und 4 des Gesetzes haben spätestens innert den nächsten 2 Jahren, vom

Inkrafttreten des letztern an, stattzufinden und sind dem Bundesrat zur
Genehmigung einzusenden.

Zur Berichterstattung au den Bundesrat über die Waldausschcidung
nach dem Besitz «Art. 2 des Gesetzes) genügt die Aufführung der Wal-
düngen, mit Inbegriff der Weidwaldungen (Art. 11 dieser Verordnung),
in einem Verzeichnis mit Angabe des Flächenmaßes derselben.

Die Ausscheidung der Schntzwaldungcn hat in der Regel größere
Waldgcbiete zu umfassen, wenn tunlich innert natürlichen Grenzen, und

ist durch Bezeichnung des Schutzes, den die Waldungen zu bieten bestimmt
sind, zu begründen.

Die Schutzwaldungen sind in die topographische Karte im Maßstabe
von 1:25,VW oder 1: 5V,VW einzutragen.

Von den Kastanienselven jselve castanili) sind nur diejenigen als
Waldungen zu betrachten, welche als Schntzwaldungcn ausgeschieden
werden.

Art. 4. Neue Anlagen von Schutzwaldungen, mit Inbegriff der

Ersatzaufforstnngcn für Rodungen von solchen, sind im Verzeichnis der

Schntzwaldungcn nachzutragen; die mit Bewilligung des Bundesrates
gerodeten Flächen solcher Waldungen sind dagegen zu streichen )Art. 14
dieser Verordnung).

Art. 5. Die Kantone werden ihre Gebiete in zweckmäßig abgegrenzte
Forstkrcisc einteilen. Diese Einteilung ist dem Bundesrat zur Genchmi-

gung einzusenden (Art. 6 des Gesetzes).

Ebenso werden die Kantone die erforderliche Anzahl mit dem eid-

genössischen Wählbarkeitszcugnis versehener Forsttechniker anstellen und
dieselben angemessen besolden (Art. 7 des Gesetzes). Dem Bundesrat ist
von den getroffenen Wahlen und der ausgesetzten Besoldung Kenntnis
zu geben.

Betreffend Festsetzung der Anzahl der Forstkreise durch die Kantone
wird der Bundesrat die Anstellung von Adjunkten oder sonstiger mit
dem Wählbarkeitszcugnis versehener Forstbcamten, welchen kein Fvrstkreis
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zugeteilt ist, die sich aber ständig im Forstdienst befinden, in Betracht
ziehen.

Ohne Bewilligung des Bundesrates dürfen den höheren kantonalen
Beamten keine anderen als forstliche Geschäfte ständig übertragen werden.

Art. 6. Die Kantone werden für Heranbildung des erforderlichen
untern Forstpersonals durch Fvrstkurse und sodann für Anstellung des-

selben sorgen (Art. 9 des Gesetzes). Über den Stand des untern Perso-
nals ist zu Handen des Bundesrates auf Ende des Jahres 1993 ein

Verzeichnis aufzustellen, das zugleich die Angaben über die fixen Be-
solduugen und die abfälligen Taggelder dieses Personals und das Flächen-
maß des demselben unterstellten Waldarcals zu enthalten hat. Für die

folgenden Jahre genügt eine Mitteilung der Abänderung des Etats auf
je den 31. Dezember.

Von den Anordnungen über Abhaltung von kantonalen und inter-
kantonalen Fvrstkursen ist dem Bundesrat Kenntnis zn geben.

Art. 7. Die Kantone werden dafür sorgen, daß die öffentlichen Wal-
düngen und die Privaten Schutzwaldungen vermarcht werden.

Sie erlassen hierzu eine Instruktion, welche dem Bundesrat zur
Genehmigung vorzulegen ist (Art. 13 und 19 des Gesetzes).

Art. 8. Die Kantone werden dafür besorgt sein, daß die öffentlichen
Waldungen nach den vom Bundesrat für die Triangulation IV. Ordnung
und die Detailvermessung erlassenen Instruktionen aufgenommen werden

(Art. 11 des Gesetzes).

Die Verträge über die Triangulation IV. Ordnung und liber die

Detailvermessungen, sowie die ausgeführten Vermcssungswerke selbst, sind
dem Bundesrat zur Prüfung einzusenden. Dieselbe erfolgt unentgeltlich
(Art. 16 nnd 17 des Gesetzes).

Obige Vermessungen dürfen nur Geometern übertragen werden, die

das schweizerische Konkordatspatent oder ein durch kantonale Prüfung
erworbenes Patent besitzen, das den Anforderungen an die Ausstellung
des Konkordatspatentes entspricht. Die Hauptarbeiten einer Vermessung
müssen durch patentierte Geometer ausgeführt werden.

Die Kantone werden dem Bundesrat mitteilen, in welcher Weise sie

für Erhaltung der Dreicckspunkte IV. Ordnung gesorgt haben >Art. 16,
Absatz 3 des Gesetzes).

Wenn Kantone vom Bunde nicht verifizierte Vermessungen besitzen,

so haben sie solche dem Bundesrat zur Prüfung einzusenden.
Art. 9. Die Kantone werden für die Bewirtschaftung der instruktions-

gemäß vermessenen öffentlichen Waldungen definitive WirtschaftSpläne
entwerfen und für die übrigen öffentlichen Waldungen provisorische

wirtschaftliche Maßnahmen treffen. Zur Erzielung tunlichst einheitlicher
Instruktionen wird der Bundesrat sich mit den Kantonen ins Vernehmen
setzen.
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Die Instruktionen für die Wirtschaftsplänc sind dem Bundesrat zur
Genehmigung einzusenden (Art. 19 des Gesetzes).

Art. 10. Die Abgabe sogenannter Loshblzer (Holzteile) auf dem

Stock ist untersagt. Die Holzanzeichnung hat durch das betreffende
Forstamt, der Holzschlag, die Aufarbeitung und Sortierung des Holzes
im Akkord oder durch die Losbesitzer gemeinschaftlich oder in Abteilungen
unter forstamtlicher Leitung und Aufsicht zu geschehen.

Vom geschlagenen Holz hat eine Aufnahme seines kubischen Inhalts
stattzufinden.

Art. 11. Über die Bewirtschaftung der öffentlichen Weidwaldungen
ist in die Wirtschaftsplänc das Nötige aufzunehmen. Die privaten Weid-

Waldungen sind als solche im Verzeichnis der ausgeschiedenen Privat-
Waldungen unter einer besondern Rubrik aufzuführen mit Angabe des

Maßes des gegenwärtig bestockten Flächen.
Das Gesamtflächenmaß der Bestärkung einer öffentlichen und privaten

Weidwaldung darf ohne Bewilligung der Kantone — bei Schutzwaldungen
des Bundesrates — nicht vermindert werden dagegen ist eine Änderung
in der gegenwärtigen örtlichen Bestückung eines Weidwaldes statthaft.

Die Kantone werden dem Bundesrat die von ihnen getroffenen An-
vrdnungen zur Erhaltung des bestockten Flächenmaßes oberwähnter Weid-

Waldungen mitteilen (Art. 20, 27 und 30 des Gesetzes).

Art. 12. Die Kantone werden über die Ablösung von auf öffent-
lichen Waldungen und auf privaten Schutzwaldnngcn lastenden Dienst-
barkeitcn und Rechten auf Nebcnnntzungen, welche sich mit einer guten
Waldwirtschaft nicht vertragen, die erforderlichen Bestimmungen festsetzen

(Art. 21 und 27 des Gesetzes). Über die bestehenden diesfälligen Dienst-
barkeiten und Rechte ist dem Bundesrat ein Verzeichnis mit einer Bc-
schrcibung der Grenzen derselben zuzustellen.

Bis zu erfolgter vollständiger Ablösung erwähnter Dienstbarkeitcn
und Rechte werden die Kantone dem Bundesrat jeweilen im Januar
über die im abgelaufenen Jahr stattgefundcncn Ablösungen Bericht er-
stätten, unter Angabc der Arten der Dicnstbarkeiten oder Rechte, der da-

mit belastet gewesenen Waldungen, des Eigentümers derselben, der Ab-
lösungsbeträge und des Wertes der Waldstücke, mit welchen die Berech-

tigten entschädigt wurden (Art. 21 des Gesetzes).

Wenn ein öffentlicher Wald oder ein Privatschutzwald durch Ablösung
von Weid, Streue und ähnlichen Dicnstbarkeiten und Rechten entlastet
wurde, so ist der Eigentümer des Waldes nicht berechtigt, diese abgelv-
sten Nutzungen nunmehr selbst auszuüben.

Art. 13. Die Kantone werden Bestimmungen treffen über Voll-
ziehnng der Art. 20 und 28 des Gesetzes betreffend Zusammenlegung
von Privatwaldungcn zu gemeinschaftlicher Bewirtschaftung und Benützung
derselben.
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Art. 14. Von erteilten Bewilligungen zn Ausrentungen in Nicht-
schutzwaldungcn lArt. 31 des Gesetzes) haben die Kantvne dem Bundes-

rat jeweilen im Januar für das abgelaufene Jahr Mitteilung zu machen,

unter Bezeichnung der gerenteten Waldstücke und der Flächenmaße und

Eigentümer derselben.

Wurden Ersatzaufforftungen verlangt, so ist dem Bundesrat auch

hierüber in ähnlicher Weise wie über die gerenteten Waldungen Bericht
zu erstatten.

Gesuche um Ausreutung in Schutzwaldungen sind, durch Bermitt-
lung der Kantonsregierung, von einem forstamtlichen Bericht samt
Gutachten und einer Planaufnahme begleitet, dem Bundesrat zu über-
Mitteln.

Art. 15. Über bewilligte Teilungen von öffentlichen Waldungen
zum Eigentum oder zur Nutznießung zu öffentlicher Hand ist dem Bundes-
rat Mitteilung zu machen (Art. 33 und 34 des Gesetzes).

Ebenso ist dem Bundesrat von bewilligten Veräußerungen von
Gemeinde- und Korporationswaldungen Kenntnis zu geben (Art. 35 des

Gesetzes).

Art. 16. Die Kantvne werden darauf hinwirken, daß unbcwaldetc
Grundstücke, durch deren Aufforstung Schutzwaldungcn gewonnen werden
können, zur Bestückung gelangen und daß Terrainverbane, die damit in
Verbindung stehen, ausgeführt werden (Art. 36 des Gesetzes).

Wenn Kantvne die Gründung von Schutzwaldungen und Verbaue,
gemäß Art. 36, Absatz 2, des Gesetzes anordnen, so ist dem Bundesrat
hierüber Bericht zu erstatten.

Art. 17. Sämtliche Gesuche um Bewilligung von Bundcsbciträgen
sind dem Bundesrat durch Vermittlung der Kantonsregiernngen zuzn-
stellen.

Art. 18. Die Ausrichtung von Beitrügen von 25 bis 35°/« an
die Besoldungen und Taggelder der höheren Forstbeamten der Kantvne
(Art. 46, lit. a, des Gesetzes) wird an folgende Bedingungen geknüpft:

1. daß die im Gesetz vorgesehene erforderliche Anzahl das Wählbar-
keitszeugnis besitzender Forstmänner wirklich vorhanden sei;

2. daß die Besoldung der Oberförster wenigstens Fr. 3666 und die-

jenige der Kreisförster wenigstens Fr. 2500 und ferner die Tag-
gelder der Oberförster wenigstens Fr. >0 (Fr. 6 Per Tag und Fr. 4

per Nacht) und diejenigen der Kreissörster wenigstens Fr. >8 (Fr. 5

per Tag und Fr. 3 per Nacht! betragen, sowie daß die Kantone
den genannten Beamten die ausgelegten Fahrgelder ersetzen >Bun-
dcsbeschlnß vom 5. Dezember 1802!.

Art. 10. Die Gemeinden, Korporationen und anerkanten Wald-
genossenschaften, welche um einen Beitrag an die Besoldungen und

Taggeldcr ihrer Forstverwalter einkommen, haben sich darüber auszu



— 95 —

weisen, daß der Verwalter im Besitze des eidgenössischen Wählbarkeits-
Zeugnisses sei, die Waldungen instruktionsgemäß vermessen seien nnd nach
einem von der zuständigen kantonalen Behörde genehmigten Plan bewirt-
schaftet werden (Art. 49, lit. ä, des Gesetzes».

Wenn dem Verwalter außer den forstamtlichen noch andere Funk-
tionen übertragen sind l.Z- B. die Verwaltung von Domänen), so wird
der Beitrag nur im Verhältnis der Zeitverwendung als Forstverwalter
in Rechnung gezogen.

Art. 29. Zum Bezug von Subsidien an die Besoldungen des untern
Forstpersvnals (Art. 49, lit. e, des Gesetzes) ist erforderlich, daß der För-
ster einen Forstkurs nach Bestimmung in Art. 23 dieser Verordnung mit
gutem Erfolg besucht habe und daß dessen Jahresbesoldung sich wenig-
stens auf Fr. 599 belaufe.

Sofern die Besoldung nicht ausschließlich in einem fixen Betrag,
sondern teilweise in Taggeldern besteht, so dürfen letztere nicht mehr als
29°/a der Gesamtbesolduug betragen. Unter Taggeldern werden nur
Entschädigungen für forstamtliche Dicustverrichtuugen, nicht aber für im
Taglvhn verwendete Zeit verstanden.

Art. 21. Zum Bezug von Bundesbeiträgcn für die Unfallversicherung
des subsidienberechtigten höheru und untern Forstpersonals haben die

Kantone alljährlich über die Versicherungen Bericht zu erstatten und sich

ferner durch Einsendung der Policen und Quittungen, saint Bordereau,
über stattgesundene Zahlungen im jcweilen abgelaufenen Jahr auszuweisen.

Die erstmalige Einsendung der Police genügt für so lang, als die-

selbe Gültigkeit hat.
Die Kantone haben ferner anzugeben, ob und eventuell in welchem

Betrage sie sich an der Unfallversicherung durch einen Beitrag beteiligen.
Art. 22. Anmeldungen um Beiträge an die Kosten der Abhaltung

von Fvrftkursen, welche in Übernahme der Entschädigung der Lehrer
und Beschaffung der Lehrmittel bestehen, sind dem Bundesrat, unter Bei-
läge des Kursprogramms, des Stundenplans, des Kostenvoranschlages
und Nennung der Lehrer, jeweilen im Laufe des Monats August für
das darauffolgende Jahr einzureichen.

Der Unterricht ist möglichst praktisch zu halten und soll mir insv-
weit auf die Theorie ausgedehnt werden, als das bessere Verständnis und
die Ausführung der praktischen Arbeiten dies erfordert (Art. 41 des

Gesetzes).

Art. 23. Für diejenigen Kurse, welche für Unterforster abgehalten
werden, die eine vom Bund subsidierte Besoldung von wenigstens Fr. 599
beziehen, oder zur Bekleidung einer solchen Stelle sich zu besähigen wün-
schen, wird eine Dauer von wenigstens 2 Monaten angesetzt. Dieselben
können in 2 einmvuatliche Halbkurse, einen Frühlings- und einen Herbst-
kurs, geteilt werden, die jedoch innert Jahressrist abzuhalten sind.
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Zur Aufnahnie in den Kurs ist erforderlich, daß der Bewerber das

18. Altersjahr zurückgelegt habe und sich durch eine Aufnahmsprüfung
über den Besitz derjenigen Schulbildung ausweise, welche in den bessern

Primärschulen erlangt werden kann.

Die Anzahl der Schüler wird im Maximum aus 25, im Minimum
ans 15 angesetzt.

Jeder Schüler hat sich einer Schlußprüfung zu unterwerfen. Hat er
dieselbe bestanden, so ist ihm ein Patent auszustellen.

Die Wahl der Lehrer wird im Einverständnis zwischen dem Bundes-
rate und den Kantonen vorgenommen.

Der Besuch eines solchen Kurses wird denjenigen Unterfvrstern er-
lassen, welche:

1. bereits einen sechswöchigen Kurs mit gutem Erfolg besucht haben,
2. über 50 Jahre alt sind und über einen längern forstlichen Dienst

befriedigende Zeugnisse vorzuweisen im Falle sind.
An die Besoldung von Unterförstern, welche einen Forstkurs von

weniger als 6 Wochen besucht haben, kann dennoch ein Beitrag verab-

folgt werden, wenn sie sich verpflichten, spätestens bis den 1. Juli 1905

durch Besuch eines Ersatzknrses die ihnen fehlende Kurszeit bis zu der

oben vorgeschriebenen Dauer von 2 Monaten nachzuholen.
Art. 24. Außer obigen Kursen können, mit Unterstützung des Bundes

auch Fortbildungskurse für Unterförster abgehalten werden, die bereits
einen Kurs besucht und nachher wenigstens 2 Jahre im Forstdicnst gestanden.
Die Kantone werden im Einverständnis mit dem Bundesrat über die

Abhaltung solcher Kurse das Nähere festsetzen.

Art. 25. Die Ausrichtung des Beitrages von Fr. 25 an die

Kosten eines jeden zum Zwecke der Waldvermessung versicherten Dreiecks-

Punktes IV. Ordnung (Art. 42, Ziffer 1, des Gesetzes) erfolgt erst, nach-
dem die Triangulation geprüft und richtig befunden worden.

Art. 26. Die Anmeldungen von Projekten über Gründung von
neuen Schutzwaldungen und damit verbundenen Entwässerungen, Umzäu-

nungen und Verbauen, behufs Zusicherung von Bundesbeiträgcn, haben
nach den vom Bundesrat diesfalls erlassenen besondern Vorschriften zu
geschehen (Art. 36 und 37 des Gesetzes).

Die Kantone haben anzugeben, welchen Beitrag sie an die Kosten

genannter Arbeiten, sowie an diejenigen allfälliger Nachbesserungen aus-
gesetzt haben.

Art. 27. Weitn von einem Bvdenbcsitzer für auszuführende Ans-
forstungen und Verbaue eine Vergütung des 3—ofachen Jahresertrages
des Grundstückes, laut. Art. 42, Ziffer 2, Absatz 2, des Gesetzes, ver-

langt wird, so ist der betreffenden Eingabe, außer dem Auffvrstnngs-
Projekt, eine forstamtliche Schätzung des durchschnittlichen jährlichen Brutto-
crtrages des Grundstückes in den letztverflossenen zehn Jahren, ferner
der Gewinnungskosten und des Reinertrages beizulegen.
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Handelt es sich um Kauf oder Zwaugseutciguuug von Privatboden

zu Handen von Kantonen, Gemeinden oder öffentlichen Korporationen,
so ist das Gesuch, außer vom Aufforstungsprojekt, von einer Schätzung
des Grundstückes nach landesüblichen Preisen mit näherer Begründung und
von einem allfällig getroffenen Einverständnis über den Preis oder von
einem rechtsgültig abgeschlossenen Kaufvertrag zu begleiten (Art. 42,
Ziffer 2. Absatz 3, des Gesetzes).

Art. 28. Projekte über Aufforstungen und allfällig damit ver-
bundene Entwässerungen und Verbaue in bestehenden Schutzwaldungen
sind dem Bundesrat in ähnlicher Weise wie diejenigen für Neuauffor-
stungen einzureichen (Art. 42, Ziffer 3, des Gesetzes).

Art. 29. Gesuche um Beiträge an die Kosten der Anlage von Ab-
fuhrwegen in Schntzwaldungen sind von einem Projekt mit Wegtrace,
Längen- und Qnerprofilen und einem Kostenvoranschlag zu begleiten;
Gesuche um Beiträge an sonstige ständige Transporteinrichtnngen von
einer Beschreibung derselben und einem Kostenvoranschlag (Art. 42, Ziffer
4, des Gesetzes).

Art. 3V. Unter keinen Umständen dürfen, der Beiträge wegen, die bis-
herigen Leistungen der Kantone, Gemeinden und Korporationen für das

Forstwesen vermindert und insbesondere die zurzeit des Jnkraftretens
des Bundesgcsetzes bestehenden Besoldungen und Taggelder der Forst-
beamten herabgesetzt werden.

Bern, den 13. März 1903.

Im Namen des schwciz. Bundesrates,

Der Bundespräsident: six. Deucher.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: six. Ringier.

—
JovstLicHe Wachrichten.

Bund.
WMesgesM dett. Sie Mg. vveraufslcht üver Sie Mstpolisei.

Der Bundesrat hat am 13. d. M. dieses Gesetz mit dem 1. April nächst-

hin in Kraft erklärt.

schweizerische LaM una forstwirtschaftliche Ausstellung in
I^auensM. Die Direktion der VII. schweizer, landwirtschaftlichen Aus-
stellung hat beschlossen, mit genannter Ausstellung auch eine forstwirt-
schaftliche Ausstellung zu verbinden. Auf erfolgtes Ansuchen hin hat der

Bundesrat unterm 17. Februar nbhin der genannten Direktion, unter
Vorbehalt der Genehmigung des Kredites durch die Bundesversammlung,
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